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§ 1 

Ziel der Prüfung zum Erwerb des Fortbildungsabschlusses  

und dessen Bezeichnung

(1)   Mit der erfolgreich abgelegten Prüfung zum anerkannten Fort-

bildungsabschluss „Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung 

Lack- und Beschichtungstechnik – Bachelor Professional in Lack- 

und Beschichtungstechnik (IHK)“ und „Geprüfte Industriemeis-

terin – Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik – Bachelor 

Professional in Lack- und Beschichtungstechnik (IHK)“ wird die auf 

einen beruflichen Aufstieg abzielende Erweiterung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit auf der zweiten beruflichen Fortbildungsstufe 
der höherqualifizierenden Berufsbildung nachgewiesen.

(2)   Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die zu prüfende Person in 

der Lage ist, in Unternehmen unterschiedlicher Größe sowie in ver-

schiedenen Bereichen und Tätigkeitsfeldern eines Unternehmens 

Fach- und Führungsfunktionen zu übernehmen, in denen zu ver-

antwortende Leitungsprozesse von Organisationen eigenständig 

gesteuert werden, eigenständig ausgeführt werden und dafür 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geführt werden. Insbesondere 
ist festzustellen, ob die zu prüfende Person

 1.  Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben wahrnehmen 
kann,

 2. sich einstellen kann auf 
  a)  Änderungen von Methoden und Systemen in der Produk-

tion,

  b) neue Strukturen der Arbeitsorganisation und
  c)  neue Methoden der Organisationsentwicklung und des Per-

sonalmanagements sowie

 3.  den technisch-organisatorischen Wandel im Unternehmen 
mitgestalten kann.

(3)  Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die Qualifikation vorhanden 
ist, in den Handlungsbereichen insbesondere folgende in Zusam-

menhang stehende Aufgaben eines Geprüften Industriemeisters 
– Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik – Bachelor Profes-

sional in Lack- und Beschichtungstechnik (IHK) oder einer Geprüf-

ten Industriemeisterin – Fachrichtung Lack- und Beschichtungs-

technik – Bachelor Professional in Lack- und Beschichtungstechnik 

(IHK) wahrnehmen zu können:

Besondere Rechtsvorschrift 
für die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss
„Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik und  
Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik –  
Bachelor Professional in Lack- und Beschichtungstechnik (IHK)“

Die Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven erlässt aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom  

1. März 2022 als zuständige Stelle nach § 54 Abs. 1 S. 1, in Verbindung mit § 79 Abs. 4 S. 1 BBiG in der Fassung der Bekanntmachung vom  
4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist, die folgende besondere 
Rechtsvorschrift für die Fortbildungsprüfung zum „Geprüften Industriemeister – Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik – Bachelor 

Professional in Lack- und Beschichtungstechnik (IHK)“ und zur „Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik – 

Bachelor Professional in Lack- und Beschichtungstechnik (IHK).“

 1. Sachaufgaben
  a)  den Produktions- und Verarbeitungsablauf überwachen; 

über den Einsatz der Betriebs- und Produktionsmittel ent-

scheiden und deren Erhaltung und Betriebsbereitschaft ge-

währleisten,

  b)  für die Einhaltung der Qualitäts- und Quantitätsvorgaben 
sorgen,

  c)  Maßnahmen zur Vermeidung und Behebung von Betriebs-

störungen einleiten und die Energieversorgung für den Tä- 

tigkeitsbereich sichern,

  d)  die Arbeitsplätze nach ergonomischen Gesichtspunkten ge-

stalten und bei der Einrichtung von Arbeitsstätten unter Be-

achtung entsprechender Vorschriften mitwirken,
  e)  technologische Weiterentwicklungen im Unternehmen um-

setzen, das An- und Abfahren von Anlagen organisieren und 
überwachen; bei der Entwicklung von Vorschlägen für neue 
technische Konzepte und Spezifikationen mitarbeiten und 
den kontinuierlichen Verbesserungsprozess mitgestalten,

  f)  den Werterhalt von Materialien und Produkten bei Trans-

port und Lagerung sicherstellen, 

 2. Organisationsaufgaben
  a)  die Arbeitsabläufe einschließlich der Lagerung und des Ein-

satzes von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen planen und dis-

ponieren sowie sich an der Planung und Umsetzung neuer 

Produktionsprozesse beteiligen,

  b)  Kostenpläne aufstellen sowie die Kostenentwicklung und 

den wirtschaftlichen Ablauf steuern,
  c)  bei der Auswahl und Beschaffung von Apparaten, Anlagen 

und Einrichtungen mitwirken,
  d)  Qualitäts- und Quantitätsvorgaben planen und für die Ein-

haltung der Termine sorgen,

  e)  die Instandhaltung in Abstimmung mit den zuständigen 
Mitarbeitern sowie den beteiligten betrieblichen Bereichen 

koordinieren und überwachen,

  f)  die Einhaltung der Arbeitssicherheits-, Umwelt- und Ge-

sundheitsvorschriften gewährleisten,
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 3. Führungsaufgaben
  a)  die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne der Unter-

nehmensziele führen und ihnen Aufgaben unter Berück-

sichtigung betrieblicher Vorgaben, nach betriebswirtschaft-

lichen und arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten und unter 

Berücksichtigung ihrer individuellen Eignung, ihrer Kom-

petenzen und ihrer Interessen zuordnen, sie zu selbststän-

digem, verantwortlichen Handeln anleiten, ihre Motivation 

fördern und sie an Entscheidungsprozessen beteiligen,
  b)  bei der Planung des Personalbedarfs und bei Stellenbeset-

zungen mitwirken,

  c) Arbeitsgruppen betreuen und moderieren,
  d)  die ziel- und lösungsorientierte Kooperation und Kommuni-

kation zwischen und mit den Mitarbeitern und Mitarbeite-

rinnen, mit den Führungskräften sowie mit dem Betriebsrat 

fördern,

  e)  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Gruppen von Mit-

arbeitern und Mitarbeiterinnen beurteilen, Personalent-

wicklungsmaßnahmen fördern sowie Unterweisungen 

durchführen und veranlassen,

  f)  die Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen fördern,

  g)  neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihre Arbeitsberei-
che einführen,

  h)  die Ausbildung der zugeteilten Auszubildenden vorbereiten 
und organisieren und die Durchführung der Ausbildung si-
cherstellen,

  i)  Qualitätsziele umsetzen, bei der Lieferantenbetreuung 

mitwirken sowie das qualitätsbewusste Handeln und die 

Kundenorientierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

fördern.
(4)  Für den Erwerb der in den Absätzen 2 und 3 bezeichneten Fertigkei-

ten, Kenntnisse und Fähigkeiten bedarf es in der Regel eines Lern-

umfangs von insgesamt mindestens 1 200 Stunden. Der Lerninhalt 
bestimmt sich nach den Anforderungen der Prüfungsbereiche und 
Qualifikationsschwerpunkte in den §§ 4 und 5.

(5)  Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum anerkannten Fort-

bildungsabschluss „Bachelor Professional in Lack- und Beschich-

tungstechnik (IHK)“. Der Abschlussbezeichnung wird die weitere 
Abschlussbezeichnung „Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung 
Lack- und Beschichtungstechnik“ oder „Geprüfte Industriemeiste-

rin – Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik“ vorangestellt.

§ 2 

Umfang der Meisterqualifikation  
und Gliederung der Prüfung

(1)  Die Qualifikation zum „Geprüften Industriemeister – Fachrichtung 
Lack- und Beschichtungstechnik – Bachelor Professional in Lack- 

und Beschichtungstechnik (IHK)“ oder zur „Geprüften Industrie-

meisterin – Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik – Bache-

lor Professional in Lack- und Beschichtungstechnik (IHK)“ umfasst:

 1. Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen,
 2. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen,
 3. Handlungsspezifische Qualifikationen.
(2)  Der Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung ist 

durch eine erfolgreich abgelegte Prüfung nach § 4 der Ausbilder-
Eignungsverordnung oder durch eine andere erfolgreich abge-

legte vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich 

anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 

Prüfungsausschuss nachzuweisen. Der Prüfungsnachweis ist vor 
Beginn der letzten Prüfungsleistung vorzulegen.

(3)  Die Prüfung zum „Geprüften Industriemeister – Fachrichtung Lack- 

und Beschichtungstechnik – Bachelor Professional in Lack- und Be-

schichtungstechnik (IHK)“ oder zur „Geprüften Industriemeisterin 

– Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik – Bachelor Profes-

sional in Lack- und Beschichtungstechnik (IHK)“ gliedert sich in die 

Prüfungsteile:

 1. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen,
 2. Handlungsspezifische Qualifikationen.
(4)  Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 1 ist schriftlich in Form von an-

wendungsbezogenen Aufgabenstellungen gemäß § 4 zu prüfen. 
Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 2 ist in Form von zwei handlungs-

spezifischen, integrierten Situationsaufgaben I und II sowie einer 
anwendungsbezogenen schriftlichen Ausarbeitung gemäß § 5 zu 
prüfen. Die Situationsaufgabe I wird schriftlich geprüft; die Situ-

ationsaufgabe II besteht aus einer schriftlichen Aufgabenstellung 
und einem Fachgespräch. 

§ 3 

Zulassungsvoraussetzungen

(1)  Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die Anforderungen des § 53c des 
Berufsbildungsgesetzes erfüllt und Folgendes nachweist:

 1.  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in den anerkann-

ten Ausbildungsberufen Lacklaborant, Oberflächenbeschichter, 
Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, Chemikant, 
Produktionsfachkraft Chemie, Maler und Lackierer sowie Fahr-
zeuglackierer oder

 2.  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonsti-
gen anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine mindes-

tens einjährige Berufspraxis oder

 3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis. 

  Nach der Zulassung zur Prüfung kann der Prüfungsteil „Fachrich-

tungsübergreifende Basisqualifikationen“ abgelegt werden.
(2)  Die Prüfung im Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikatio-

nen“ kann nur ablegen, wer nachweist, dass er oder sie den Prü- 

fungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ ab-

gelegt hat. Die Zulassung zur Prüfung darf nicht länger als fünf 
Jahre vor dem Beginn der Prüfung im Prüfungsteil „Handlungsspe-

zifische Qualifikationen“ erfolgt sein. Wird im Einzelfall die Frist 
des Satzes 2 nicht eingehalten und hat dies die zuständige Stelle 
zu vertreten, ist die Prüfung ohne Beachtung der Frist zu Ende zu 
führen.

(3)  Die Berufspraxis nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 soll we-

sentliche Bezüge zu den Aufgaben eines Geprüften Industriemeis-

ters – Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik – Bachelor 

Professional in Lack- und Beschichtungstechnik (IHK) oder einer 

Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung Lack- und Beschich-

tungstechnik – Bachelor Professional in Lack- und Beschichtungs-

technik (IHK) gemäß § 1 Absatz 3 haben.
(4)  Abweichend von den in Absatz 1 Satz 1 genannten Vorausset-

zungen ist zur Prüfung auch zuzulassen, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten erworben zu haben, die der in Absatz 1 
Satz 1 beschriebenen beruflichen Handlungsfähigkeit vergleichbar 
sind und die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.
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§ 4 

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen
(1)  Im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikatio-

nen“ ist in folgenden Prüfungsbereichen zu prüfen: 

 1. Rechtsbewusstes Handeln,
 2. Betriebswirtschaftliches Handeln,
 3.  Anwendung von Methoden der Information, Kommunikation 

und Planung, 

 4. Zusammenarbeit im Betrieb.
(2)  Im Prüfungsbereich „Rechtsbewusstes Handeln“ soll die Fähigkeit 

nachgewiesen werden, einschlägige Rechtsvorschriften berück-

sichtigen zu können. Dazu gehört, die Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter arbeitsrechtlichen Aspek-

ten zu gestalten sowie die Arbeitssicherheit, den Gesundheits-

schutz und den Umweltschutz nach rechtlichen Grundlagen zu 

gewährleisten und die Zusammenarbeit mit den entsprechenden 

Institutionen sicherzustellen. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:

 1.  Berücksichtigen arbeitsrechtlicher Vorschriften und Bestim-

mungen bei der Gestaltung individueller Arbeitsverhältnisse 
und bei Fehlverhalten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 

insbesondere unter Berücksichtigung des Arbeitsvertrags-

rechts, des Tarifvertragsrechts und betrieblicher Vereinbarun-

gen,

 2.  Berücksichtigen der Vorschriften des Betriebsverfassungsge-

setzes, insbesondere der Beteiligungsrechte betriebsverfas-

sungsrechtlicher Organe,

 3.  Berücksichtigen rechtlicher Bestimmungen hinsichtlich der 
Sozialversicherung, der Entgeltfindung sowie der Arbeitsförde-

rung,

 4.  Berücksichtigen arbeitsschutz- und arbeitssicherheitsrechtli-
cher Vorschriften und Be-stimmungen in Abstimmung mit be-

trieblichen und außerbetrieblichen Institutionen,

 5.  Berücksichtigen der Vorschriften des Umweltrechts, insbeson-

dere hinsichtlich des Gewässer- und Bodenschutzes, der Abfall-
beseitigung, der Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung, des 

Strahlenschutzes und des Schutzes vor gefährlichen Stoffen,
 6.  Berücksichtigen einschlägiger wirtschaftsrechtlicher Vorschrif-

ten und Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Produkt-

verantwortung, der Produkthaftung sowie des Datenschutzes.
(3)  Im Prüfungsbereich „Betriebswirtschaftliches Handeln“ soll die 

Fähigkeit nachgewiesen werden, betriebswirtschaftliche Gesichts-

punkte im Rahmen praxisbezogener Handlungen berücksichtigen 

und volkswirtschaftliche Zusammenhänge aufzeigen sowie Unter-

nehmensformen darstellen zu können. Weiterhin soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, betriebliche Abläufe nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten planen, beurteilen und beeinflussen zu können. 
In diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte geprüft 
werden:

 1.  Berücksichtigen der ökonomischen Handlungsprinzipien von 
Unternehmen unter Einbeziehung volkswirtschaftlicher Zu-

sammenhänge und sozialer Wirkungen,
 2.  Berücksichtigen der Grundsätze betrieblicher Aufbau- und Ab-

lauforganisation; 
 3. Anwenden von Methoden der Organisationsentwicklung,
 4.  Berücksichtigen von Methoden der Entgeltfindung und der 

kontinuierlichen, betrieblichen Verbesserung,
 5.  Unterscheiden von Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträ- 

gerzeitrechnungen sowie Durchführen von Kalkulationsverfah-

ren.

(4)  Im Prüfungsbereich „Anwenden von Methoden der Information, 
Kommunikation und Planung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 

werden, Projekte und Prozesse analysieren und transparent ma-

chen zu können. Dazu gehört, Daten aufbereiten, technische 
Unterlagen lesen sowie entsprechende Planungstechniken unter-

scheiden zu können. Es soll ferner die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, angemessene Präsentationstechniken anwenden zu können. 
In diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte geprüft 
werden:

 1.  Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von Prozess- und Pro-

duktionsdaten mittels EDV-Systemen und Bewerten visuali-
sierter Daten,

 2.  Bewerten von Planungstechniken und Analysemethoden sowie 
deren Anwendungsmöglichkeiten,

 3. Anwenden von Präsentationstechniken,
 4.  Erstellen von technischen Unterlagen, Entwürfen, Statistiken, 

Tabellen und Diagrammen,

 5. Anwenden von Projektmanagementmethoden,
 6.  Auswählen und Anwenden von Informations- und Kommunika-

tionsformen einschließlich des Einsatzes entsprechender Infor-
mations- und Kommunikationsmittel.

(5)  Im Prüfungsbereich „Zusammenarbeit im Betrieb“ soll die Fähig-

keit nachgewiesen werden, Zusammenhänge des Sozialverhaltens 
erkennen, ihre Auswirkungen auf die Zusammenarbeit beurteilen 
und durch angemessene Maßnahmen auf eine zielorientierte, effi-

ziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit hinwirken zu können. 
Dazu gehört, die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen zu fördern sowie betriebliche Probleme und soziale 

Konflikte lösen zu können. Es soll ferner die Fähigkeit nachgewie-

sen werden, Führungsgrundsätze berücksichtigen und angemes-

sene Führungstechniken anwenden zu können. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:

 1.  Beurteilen und Fördern der beruflichen Entwicklung des Einzel-
nen unter Beachtung des bisherigen Berufsweges und unter 

Berücksichtigung persönlicher und sozialer Gegebenheiten,

 2.  Beurteilen und Berücksichtigen des Einflusses von Arbeitsorga-

nisation und Arbeitsplatz auf das Sozialverhalten und das Be-

triebsklima sowie Ergreifen von Maßnahmen zur Verbesserung,
 3.  Beurteilen von Einflüssen der Gruppenstruktur auf das Grup-

penverhalten und die Zusammenarbeit sowie Entwickeln und 
Umsetzen von Alternativen,

 4.  Auseinandersetzen mit eigenem und fremdem Führungsver-
halten, Umsetzen von Führungsgrundsätzen,

 5.  Anwenden von Führungsmethoden und -techniken einschließ- 

lich Vereinbarungen entsprechender Handlungsspielräume, 
um Leistungsbereitschaft und Zusammenarbeit der Mitarbei-

ter zu fördern,

 6.  Förderung der Kommunikation und Kooperation durch Anwen-

den von Methoden zur Lösung betrieblicher Probleme und so-

zialer Konflikte. 
(6)  Die Bearbeitungsdauer für die schriftlichen Aufgaben in den in 

Absatz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Prüfungsbereichen soll insgesamt 
höchstens sieben Stunden betragen, pro Prüfungsbereich nach Ab-

satz 1 Nr. 1 bis 4 mindestens 90 Minuten.
(7)  Wurden in nicht mehr als einer schriftlichen Prüfungsleistung in 

den in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Prüfungsbereichen 
mangelhafte Leistung erbracht, ist in diesen Prüfungsbereichen 

eine mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten. Bei einer oder 
mehreren ungenügenden schriftlichen Prüfungsleistungen be-

steht diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll anwen-
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dungsbezogen durchgeführt werden und nicht länger als 20 Mi-
nuten dauern. Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung 
und die der mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu einer Be-

wertung der Prüfungsleistung zusammengefasst. Dabei wird die 
Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet.

§ 5 

Handlungsspezifische Qualifikationen
(1)  Der Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikationen“ umfasst 

die Handlungsbereiche

 1. Technologie,
 2. Organisation, Führung und Kommunikation sowie
 3. Spezialisierungsgebiete.
(2)  Der Handlungsbereich „Technologie“ gliedert sich in folgende 

Qualifikationsschwerpunkte:
 1. Technologie der Beschichtungsstoffe,
 2. Applikationstechnologie,
 3. Prüftechnologie.
(3)  Der Handlungsbereich „Organisation, Führung und Kommunika-

tion“ gliedert sich in folgende Qualifikationsschwerpunkte:
 1. Personalführung und -entwicklung,
 2. Betriebliches Kostenwesen,
 3. Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz,
 4. Qualitätsmanagement,
 5. Information und Kommunikation.
(4)  Der Handlungsbereich „Spezialisierungsgebiete“ gliedert sich in 

folgende Wahlqualifikationsschwerpunkte:
 1. Technologie der Beschichtungsstoffe,
 2. Applikationstechnologie,
 3. Prüftechnologie.
(5)  Im Handlungsbereich „Technologie“ wird unter Berücksichtigung 

der fachrichtungsübergreifenden Basisqualifikationen die Situa-

tionsaufgabe I gemäß Absatz 6 und im Handlungsbereich „Organi-
sation, Führung und Kommunikation“ unter Berücksichtigung der 

fachrichtungsübergreifenden Basisqualifikationen die Situations-

aufgabe II gemäß Absatz 7 gestellt. Die Situationsaufgabe I und 
die Situationsaufgabe II sind so zu gestalten, dass die Qualifika-

tionsschwerpunkte der Handlungsbereiche gemäß Absatz 1 Nr. 1 
und 2 mindestens einmal thematisiert werden. Im Handlungsbe-

reich „Spezialisierungsgebiete“ ist eine schriftliche Ausarbeitung 
gemäß Absatz 8 anzufertigen. Die Prüfungsdauer für die Bearbei-
tung der schriftlichen Situationsaufgabe I beträgt mindestens vier 
Stunden. Die Prüfungsdauer für die Bearbeitung der schriftlichen 
Aufgabenstellung in der Situationsaufgabe II beträgt mindestens 
zwei Stunden und für das Fachgespräch mindestens 30 Minuten, 
höchstens 45 Minuten; für das Fachgespräch sind 45 Minuten 
Vorbereitungszeit einzuräumen. Die Prüfungsdauer für die Situa-

tionsaufgaben I und II darf insgesamt nicht mehr als acht Stunden 
betragen. Die Prüfungsdauer für die schriftliche Ausarbeitung im 
Handlungsbereich „Spezialisierungsgebiete“ beträgt mindestens 
75 und höchstens 90 Minuten.

(6)  Kern der Situationsaufgabe I ist mit etwa zwei Dritteln der Hand-

lungsbereich „Technologie“, wobei der Qualifikationsschwerpunkt 
„Technologie der Beschichtungsstoffe“ den Kernpunkt bilden soll. 
Qualifikationsschwerpunkte des Handlungsbereiches „Organisati-
on, Führung und Kommunikation“ sind mit bis zu einem Drittel in-

tegrativ einzubeziehen. Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe I 
folgende Qualifikationsinhalte aus dem Handlungsbereich „Tech-

nologie“ mit den Schwerpunkten gemäß den folgenden Nummern 
1 bis 3 umfassen:

 1.  Im Qualifikationsschwerpunkt „Technologie der Beschich-

tungsstoffe“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Formu-

lierungsgrundsätze für Beschichtungsstoffe anzuwenden und 

dabei die einzusetzenden Rohstoffe technologisch unterschei-

den, beurteilen und einsetzen zu können sowie Verfahren zur 
Herstellung von Beschichtungsstoffen anwendungsspezifisch 
auswählen zu können. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:

  a)  Auswählen und Einsetzen geeigneter Rohstoffe unter Be-

rücksichtigung des strukturellen Aufbaus, der chemischen, 
physikalischen und technologischen Eigenschaften sowie 
der Wirkungsweise von Rohstoffen in Beschichtungen und 
Beschichtungsstoffen,

  b)  Erstellen von Anforderungsprofilen unter Berücksichtigung 
des Anwendungszwecks, des Werkstoffes, des Untergrun-

des, der Applikation und der Ökologie, 
  c) Formulieren von Beschichtungsstoffen, 

  d)  Beurteilen von Aufbau, Funktionsprinzip und Einsatzmög-

lichkeiten von Beschichtungsstoffen und Beschichtungssys-

temen,

  e)  Planen der Herstellungsverfahren von Beschichtungsstof-

fen und Halbfabrikaten unter Berücksichtigung der Ferti-

gungskonzepte und -technologien sowie der Fertigungs-

parameter.
 2.  Im Qualifikationsschwerpunkt „Applikationstechnologie“ soll 

die Fähigkeit nachgewiesen werden, geeignete technologische 

Methoden und Verfahren auswählen und einsetzen sowie die 
Instandhaltung sicherstellen zu können. Ferner soll nachge-

wiesen werden, verfahrenstechnische Störungen und Spezifi-

kationsabweichungen zu erkennen und zu untersuchen sowie 

deren Behebung einleiten zu können. In diesem Rahmen kön-

nen folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
  a)  Auswählen der Vorbehandlungsmethode, des Applikations-

verfahrens und des Beschichtungssystems,
  b)  Beurteilen von Aufbau, Funktionsprinzip und Einsatzmög-

lichkeiten von Apparaten, Maschinen und technischen Hilfs-

einrichtungen,

  c) Einsetzen von Trocknungs- und Härtungsverfahren,
  d)  Organisieren und Veranlassen von Maßnahmen zur Behe-

bung von verfahrenstechnischen Störungen,
  e)  Analysieren nicht-qualitätskonformer Beschichtungen und 

Festlegen von Maßnahmen zur Fehlerbehebung und -ver-

meidung, 

  f)  Organisieren, Überwachen und Koordinieren von Maßnah-

men der Instandhaltung.
 3.  Im Qualifikationsschwerpunkt „Prüftechnologie“ soll die Fähig-

keit nachgewiesen werden, Mess- und Prüfverfahren auswäh-

len und anwenden sowie systematische Fehleranalysen durch-

führen und digitale Möglichkeiten für die Qualitätssicherung 

nutzen zu können. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte geprüft werden:

  a)  Auswählen von mechanischen und technologischen Prü- 

fungen, Beständigkeitsuntersuchungen sowie koloristi-

schen Messungen,

  b)  Auswählen von chemischen und instrumentellen Analyse-

methoden,

  c)  Veranlassen der Durchführung von Qualitätsprüfungen so-

wie Auswerten der ermittelten Daten,
  d)  Identifizieren von Qualitätsabweichungen an Beschichtun-

gen und Beschichtungsstoffen, Analysieren der Ursachen 
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und Umsetzen von Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung und 

-vermeidung. 
(7)  Kern der schriftlichen Aufgabenstellung in der Situationsaufgabe 

II ist mit etwa zwei Dritteln der Handlungsbereich „Organisation, 

Führung und Kommunikation“, wobei der Qualifikationsschwer-
punkt „Personalführung und -entwicklung“ besondere Berücksich-

tigung finden soll. Qualifikationsschwerpunkte des Handlungsbe-

reiches „Technologie“ sind mit bis zu einem Drittel einzubeziehen. 
Grundlage des Fachgesprächs ist die schriftlich gelöste Aufga-

benstellung in der Situationsaufgabe II. Dabei soll unter Einsatz 
von Präsentationstechniken die Fähigkeit nachgewiesen werden, 

Arbeitsaufgaben zu analysieren, zu strukturieren und einer be-

gründeten Lösung zuführen zu können. Im Einzelnen kann die Si-
tuationsaufgabe II folgende Qualifikationsinhalte aus dem Hand-

lungsbereich „Organisation, Führung und Kommunikation“ mit 

den Schwerpunkten gemäß den folgenden Nummern 1 bis 5 um-

fassen:

 1.  Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalführung und -ent-

wicklung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Personal 

einsetzen, führen, beurteilen und unter Beachtung der Quali-

fikationsanforderungen des Betriebes geeignete Maßnahmen 
zur weiteren beruflichen Entwicklung vorschlagen zu können. 
In diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte ge-

prüft werden:

  a)  Ermitteln des qualitativen und quantitativen Personalbe-

darfs,

  b)  Auswählen und Einsetzen von Mitarbeitern und Mitarbeite-

rinnen,

  c) Führen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,

  d)  Beurteilen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nach vor-

gegebenen Beurteilungssystemen,
  e)  Durchführen von Mitarbeitergesprächen und Festlegen von 

Zielvereinbarungen,

  f) Anfertigen von Stellenbeschreibungen,
  g)  Ergreifen von Maßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen.
 2.  Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebliches Kostenwesen“ 

soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Kostenverantwortung 

übernehmen zu können. Dazu gehört, kostenrelevante Einfluss-

faktoren hinsichtlich der Entstehung von Kosten, der Entwick-

lung von Kostenstrukturen, der Kalkulation von Kosten sowie 

der Kostenplanung beurteilen zu können. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:

  a)  Erkennen und Beurteilen von Zusammenhängen des be-

trieblichen Rechnungswesens, insbesondere Kostenarten-, 

Kostenstellen-, Kostenträger- und Prozesskostenrechnung,

  b) Anwenden von Kalkulationsverfahren,
  c)  Ermitteln von Zielgrößen, insbesondere Betriebsergebnis, 

Deckungsbeitrag und Kennzahlen,

  d) Durchführen von Kostenkontrollen,

  e) Einleiten von Maßnahmen zur Kostenbeeinflussung.
 3.  Im Qualifikationsschwerpunkt „Arbeits-, Umwelt- und Gesund-

heitsschutz“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, ein-

schlägige Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen in ihrer 
Bedeutung erkennen und ihre Einhaltung sicherstellen, Ge-

fährdungsbeurteilungen durchführen, Gefahren vorbeugen, 

Störungen erkennen und analysieren sowie Maßnahmen zu 
ihrer Vermeidung oder Beseitigung einleiten zu können. Dazu 
gehört, sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen arbeits-, umwelt- und gesundheitsschutzbewusst ver-

halten und entsprechend handeln können. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:

  a)  Überprüfen und Gewährleisten der Arbeitssicherheit, des 
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes im Betrieb,

  b)  Fördern des Mitarbeiterbewusstseins bezüglich der Arbeits-

sicherheit und des betrieblichen Arbeits-, Umwelt- und Ge-

sundheitsschutzes,

  c)  Planen und Durchführen von Unterweisungen in der Ar-
beitssicherheit, des Arbeits-, Umwelt- und Gesundheits-

schutzes,

  d)  Überwachen der Lagerung von und des Umgangs mit um-

weltbelastenden und gesundheitsgefährdenden Betriebs-

mitteln, Einrichtungen, Werk- und Hilfsstoffen,
  e)  Planen, Vorschlagen, Einleiten und Überprüfen von Maß- 

nahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit sowie zur 
Reduzierung und Vermeidung von Unfällen und von Um-

welt- und Gesundheitsbelastungen.
 4.  Im Qualifikationsschwerpunkt „Qualitätsmanagement“ soll die 

Fähigkeit nachgewiesen werden, Methoden und Techniken an-

wenden zu können, um qualitätsbewusst handeln und das Qua-

litätsmanagement weiterentwickeln zu können. In diesem Rah-

men können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden: 
  a)  Umsetzen von Kundenforderungen in Qualitätsziele und 

Qualitätsvorgaben,

  b)  Berücksichtigen rechtlicher und betrieblicher Vorgaben und 
Qualitätsnormen sowie deren Einhaltung im eigenen Ver-
antwortungsbereich sicherstellen,

  c)  Beschreiben betrieblicher Prozesse und Vorbereiten von Au-

dits und Zertifizierungen,
  d)  Nutzen von Methoden des Qualitätsmanagements zur kon-

tinuierlichen Qualitätsverbesserung und Prozessoptimie-

rung.
 5.  Im Qualifikationsschwerpunkt „Information und Kommunika-

tion“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Methoden und 

Systeme der Information und Kommunikation im Betrieb an-

wenden zu können. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte geprüft werden:

  a)  Einsetzen von Planungs- und Steuerungssystemen zur Pro-

duktions-, Mengen-, Kapazitäts- und Terminplanung, 

  b)  Vermitteln von Informationen und Anweisungen der Be-

triebsleitung,

  c)  Durchführen von Unterweisungen und Qualifizierungs-

maßnahmen,

  d)  Schaffen und Sicherstellen von Rahmenbedingungen für 
eine effiziente Kommunikation in der Gruppe,

  e) Kommunizieren mit Kunden.
(8)  Im Handlungsbereich „Spezialisierungsgebiete“ ist in Form einer 

anwendungsbezogenen schriftlichen Ausarbeitung, die eine oder 
mehrere Aufgaben umfassen soll, zu prüfen. Dabei soll die Fähig-

keit nachgewiesen werden, diese analysieren, strukturieren und 
einer begründeten Lösung zuführen zu können. Die zu prüfende 
Person bestimmt einen der nachfolgend genannten Wahlqualifi-

kationsschwerpunkte, in dem geprüft werden soll. In der Ausarbei-
tung sind alle Qualifikationsinhalte des ausgewählten Schwer-
punktes zu berücksichtigen. Im Einzelnen kann die Ausarbeitung 
folgende Qualifikationsinhalte des Handlungsbereiches „Speziali-
sierungsgebiete“ mit den Schwerpunkten gemäß den folgenden 
Nummern 1 bis 3 umfassen:

 1.  Im Wahlqualifikationsschwerpunkt „Technologie der Beschich-

tungsstoffe“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Her-
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stellungsverfahren von Beschichtungsstoffen anpassen und 

verbessern sowie Automatisierungs- und Digitalisierungs-

potenziale erkennen und anwenden zu können. In diesem Rah-

men werden folgende Qualifikationsinhalte geprüft:
  a)  Erkennen der Möglichkeiten zur Anpassung von Rezepturen 

unter den Gesichtspunkten der Optimierung von Produk-

tionsprozessen, 

  b)  Verbessern der Stabilität, der Sicherheit und der Effizienz 
von Herstellungsverfahren unter Anwendung von Ferti-
gungskonzepten und -technologien sowie unter Berück-

sichtigung der Auswirkungen auf die Umwelt,
  c)  Einsetzen von Steuerungs-, Regelungs- und Prozessleitsys-

temen zur Sicherstellung und Optimierung von Produk-

tionsprozessen, 

  d) Erfassen und Auswerten von Prozessdaten,
  e)  Organisieren und Veranlassen von Maßnahmen zur Behe-

bung von Störungen.
 2.  Im Wahlqualifikationsschwerpunkt „Applikationstechnologie“ 

soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, spezifikationskon-

forme Applikationsergebnisse mit Beschichtungsstoffen auf 
unterschiedlichen Substraten unter Berücksichtigung verschie-

dener Anforderungen, Verfahren und Optimierungsmethoden 
herstellen zu können. In diesem Rahmen werden folgende Qua-

lifikationsinhalte geprüft:
  a)  Anwenden von Beschichtungsstoffen auf verschiedenen 

Substraten wie Metallen, Kunststoffen, Holz, Papier, Pappe 
und mineralischen Untergründen,

  b)  Bestimmen des Aufbaus von Oberflächenschichten ein-

schließlich Konservierungsverfahren,

  c)  Mitwirken bei der Optimierung von Applikationsprozessen 
unter Berücksichtigung technologischer Veränderungen, 

  d)  Festlegen des Einsatzes von Lackrohstoffen zur Optimierung 
der Beschichtung,

  e)  Festlegen des Einsatzes von Methoden zur Vermeidung und 
Behebung von Applikationsstörungen,

  f)  Auswählen von Analysemethoden zur Bestimmung der Ur-
sachen von Spezifikationsabweichungen.

 3.  Im Wahlqualifikationsschwerpunkt „Prüftechnologie“ soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, Mess- und Prüfverfahren aus-

wählen, anwenden und optimieren, Messdaten auswerten und 

interpretieren sowie die sich daraus ergebenen Entscheidun-

gen treffen zu können. Ferner sollen systematische Fehlerana-

lysen durchgeführt und digitale Möglichkeiten für die Quali-
tätssicherung angewendet werden können. In diesem Rahmen 
werden folgende Qualifikationsinhalte geprüft:

  a)  Auswählen, Anwenden und Optimieren von mechanischen, 
technologischen, koloristischen, analytischen Prüfungen 
und Beständigkeitsuntersuchungen sowie Auswerten und 
Interpretieren der Messdaten, 

  b)  Identifizieren von Spezifikationsabweichungen, Analysieren 
der Ursachen sowie Auswählen, Entwickeln und Einleiten 
von Verfahren zur Fehlervermeidung und -beseitigung,

  c)  Einführen, Anwenden und Optimieren von Prüfmittelüber-
wachungssystemen unter Berücksichtigung der Prüfmittel-
eignung und -fähigkeit,

  d)  Nutzen von Datenmengen für die Qualitätssicherung, Ein-

setzen und Interpretieren automatisierter Messdatenerfas-

sung. 

(9)  Ist in der schriftlichen Situationsaufgabe I gemäß Absatz 6 oder in 
der schriftlichen Ausarbeitung gemäß Absatz 8 eine mangelhaf-

te Prüfungsleistung erbracht worden, ist eine mündliche Ergän-

zungsprüfung anzubieten. Bei einer oder mehrerer ungenügender 
schriftlicher Prüfungsleistungen ist eine Ergänzungsprüfung nicht 
anzubieten. Die Ergänzungsprüfung soll handlungsspezifisch und 
integriert durchgeführt werden und nicht länger als 20 Minuten 
dauern. Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung und die 
der mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu einer Bewertung 
der Prüfungsleistung zusammengefasst. Dabei wird die Bewer-
tung der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet.

§ 6 

Anrechnung anderer Prüfungsleistungen

Wird die zu prüfende Person nach § 56 Absatz 2 des Berufsbildungs-

gesetzes von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile befreit, 
bleiben diese Prüfungsbestandteile für die Anwendung der §§ 7 und 
8 außer Betracht. Für die übrigen Prüfungsbestandteile erhöhen sich 
die Anteile nach § 7 Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 2 oder Satz 3 und § 8 
Absatz 4 entsprechend ihrem Verhältnis zueinander. Allein diese Prü- 

fungsbestandteile sind den Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
zugrunde zu legen.

§ 7 

Bewerten der Prüfungsleistungen 

(1)  Die Prüfungsteile „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikatio-

nen“ und „Handlungsspezifische Qualifikationen“ sind gesondert 
nach Maßgabe der Anlage 1 mit Punkten zu bewerten. 

(2)  Für den Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifika-

tionen“ ist eine Note aus dem arithmetischen Mittel der Punkte-

bewertungen der Leistungen in den einzelnen Prüfungsbereichen 

zu bilden. 
(3)  Im Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikationen“ sind als 

Prüfungsleistungen zu bewerten:

 1. die Situationsaufgabe I,
 2. in der Situationsaufgabe II 
  a)  die schriftliche Aufgabenstellung nach § 5 Absatz 7,
  b) das Fachgespräch und

 3.  die schriftliche Ausarbeitung im Handlungsbereich „Speziali-
sierungsgebiete“. 

  Aus den Bewertungen für die schriftliche Aufgabenstellung und 
für das Fachgespräch ist als zusammengefasste Bewertung der 

Situationsaufgabe II das arithmetische Mittel zu berechnen. Aus 
der Bewertung der Situationsaufgabe I, der zusammengefassten 
Bewertung der Situationsaufgabe II und der Bewertung für die 
schriftliche Ausarbeitung im Handlungsbereich „Spezialisierungs-

gebiete“ ist als Bewertung des Prüfungsteils „Handlungsspezifi-

sche Qualifikationen“ das gewichtete arithmetische Mittel zu be-

rechnen. Dabei sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
 1.  die Situationsaufgabe I mit 45 Prozent,
 2.  die zusammengefasste Bewertung der Situationsaufgabe II mit 

45 Prozent und
 3.  die schriftliche Ausarbeitung im Handlungsbereich „Speziali-

sierungsgebiete“ mit 10 Prozent.

§ 8 

Bestehen der Prüfung, Gesamtnote

(1)  Die Prüfung ist bestanden, wenn ohne Rundung in den folgenden 

Prüfungsleistungen jeweils mindestens 50 Punkte erreicht worden 
sind: 

 1.  in jeden Prüfungsbereich des Prüfungsteils „Fachrichtungs-

übergreifende Basisqualifikationen“,
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 2. im Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikationen“
  a) in der Situationsaufgabe I,
  b)  in der zusammengefassten Bewertung der Situationsaufga-

be II und

  c)  in der schriftlichen Ausarbeitung im Handlungsbereich 
„Spezialisierungsgebiete“. 

(2)  Ist die Prüfung bestanden, so werden die folgenden Bewertungen 

jeweils kaufmännisch auf eine ganze Zahl gerundet:

 1.  die Bewertung für den Prüfungsteil „Fachrichtungsübergrei-
fende Basisqualifikationen“,

 2.  die Bewertung für den Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“,

 3.  die Bewertung der schriftlichen Situationsaufgabe I nach § 5 
Absatz 6 oder der schriftlichen Ausarbeitung nach   § 5 Absatz 8, 
wenn eine mündliche Ergänzungsprüfung durchgeführt wur-
de. 

(3)  Der Bewertung für den Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende 

Basisqualifikationen“, den Bewertungen für die schriftlichen Situ-

ationsaufgaben I und II und der Bewertung der schriftlichen Aus-

arbeitung im Handlungsbereich „Spezialisierungsgebiete“ ist nach 
Anlage 1 die jeweilige Note als Dezimalzahl zuzuordnen.

(4)  Für die Bildung einer Gesamtnote ist als Gesamtpunktzahl das ge-

wichtete arithmetische Mittel zu berechnen. Dabei werden die Be-

wertungen wie folgt gewichtet:

 1.  die Bewertung für den Prüfungsteil „Fachrichtungsübergrei-
fende Basisqualifikationen“ mit 25 Prozent,

 2.  die Bewertung für den Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ mit 75 Prozent. 

  Die Gesamtpunktzahl ist kaufmännisch auf eine ganze Zahl zu 

runden. Der gerundeten Gesamtpunktzahl ist nach Anlage 1 eine 
Note als Dezimalzahl und die Note in Worten zuzuordnen. Die zu-

geordnete Note ist die Gesamtnote. 

§ 9 

Wiederholung der Prüfung

(1)  Jeder nicht bestandene Prüfungsteil kann zweimal wiederholt 

werden.
(2)  Mit dem Antrag auf Wiederholung der Prüfung wird die zu prü- 

fende Person von einzelnen Prüfungsleistungen befreit, wenn die 

darin in einer vorangegangenen Prüfung erbrachten Leistungen 

mindestens ausreichend sind und die zu prüfende Person sich in-

nerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tage der Beendigung der 

nicht bestandenen Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung ange-

meldet hat.

§ 10 

Zeugnis

(1)  Wer die Prüfung nach § 8 Absatz 1 bestanden hat, erhält von der 
zuständigen Stelle zwei Zeugnisse nach Maßgabe der Anlage 2 Teil 
A und B. 

(2)  Auf dem Zeugnis mit den Inhalten nach Anlage 2 Teil B sind die No-

ten als Dezimalzahl mit einer Nachkommastelle und die Gesamt-

note als Dezimalzahl und in Worten anzugeben.
(3)  Die Zeugnisse können zusätzliche nicht amtliche Bemerkungen 

zur Information (Bemerkungen) enthalten, insbesondere 

 1. über den erworbenen Abschluss  oder 
 2.  auf Antrag der geprüften Person über während oder anlässlich 

der Fortbildung erworbene besondere oder zusätzliche Fertig-

keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. 

§ 11 

Anwendbare Prüfungsordnung

Auf Fortbildungsprüfungen nach dieser besonderen Rechtsvorschrift 
ist die Prüfungsordnung der Handelskammer Bremen – IHK für Bre-

men und Bremerhaven für die Durchführung von Fortbildungsprüfun-

gen in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

§ 12 

Übergangsvorschriften

Begonnene Prüfungsverfahren zum anerkannten Abschluss „Indust-

riemeisterin Fachrichtung Lack/Industriemeister Fachrichtung Lack“ 

können nach den bisherigen Vorschriften bis zum 31.12.2023 zu Ende 
geführt werden. 

§ 13 

Inkrafttreten

Diese Rechtsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Kammermagazin „Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven“, dem Mit-

teilungsblatt der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bre-

merhaven in Kraft. Sie ist anwendbar auf alle ab 01.01.2023 beginnen-

den Prüfungsverfahren der Fortbildung Geprüfter Industriemeister 

– Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik und Geprüfte Indust-

riemeisterin – Fachrichtung Lack- und Beschichtungstechnik – Bache-

lor Professional in Lack- und Beschichtungstechnik (IHK). 

Die Bestätigung der Senatorin für Kinder und Bildung nach § 54 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 Berufsbildungsgesetz wurde am 02.03.2022 erteilt.

Bremen, den 08.03.2022

Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven 

gez.

Eduard Dubbers-Albrecht (Präses) 

Dr. Matthias Fonger (Hauptgeschäftsführer und I. Syndicus)
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Anlage 1 (zu den §§ 7 und 8) – 
Bewertungsmaßstab und -schlüssel 

Anlage 2 (zu § 10 Absatz 1) – Zeugnisinhalte
Teil A – Zeugnis ohne Prüfungsergebnisse

1. Bezeichnung der ausstellenden Behörde,
2. Namen und Geburtsdatum der geprüften Person,
3. Datum des Bestehens der Prüfung,
4.  Bezeichnung des erworbenen Fortbildungsabschlusses nach § 1 

Absatz 5,
5.  Bezeichnung der Fundstelle dieser besonderen Rechtsvorschrift 

unter Berücksichtigung erfolgter Änderungen dieser besonderen 

Rechtsvorschrift,

6.  Datum der Ausstellung des Zeugnisses samt Faksimile einer Per-
son der zuständigen Stelle.

Teil B – Zeugnis mit Prüfungsergebnissen

Alle Angaben des Teils A sowie zusätzlich
1.  zum Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikatio-

nen“ 

 a) Benennung dieses Prüfungsteils,

 b)  Benennung der Prüfungsbereiche und Bewertung mit Punkten.
2. zum Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikationen“
 a)  Benennung dieses Prüfungsteils und Bewertung als Note,
 b)  Benennung der Situationsaufgabe I im Handlungsfeld „Techno-

logie“ und Bewertung mit Punkten und Note,
 c)  Benennung der situationsaufgaben II im Handlungsbereich 

„Organisation, Führung und Kommunikation“ und Bewertung 

mit Punkten und Note sowie
 d)  Benennung der schriftlichen Ausarbeitung im Handlungsbe-

reich „Spezialisierungsgebiete“ mit Benennung des Wahlquali-
fikationsschwerpunktes und Bewertung mit Punkten und Note,

3. die errechnete Gesamtpunktzahl für die gesamte Prüfung,
4. die Gesamtnote als Dezimalzahl,
5. die Gesamtnote in Worten,
6. Befreiung nach § 6,
7.  Vorliegen des Nachweises über den Erwerb der berufs- und ar-

beitspädagogischen Qualifikationen nach § 2 Absatz 2. 

 Punkte Note als  Note in Worten Definition
  Dezimalzahl 

 100 1,0  eine Leistung, 
 98 und 99 1,1  die den Anforderungen 
 96 und 97 1,2 sehr gut in besonderem Maß 
 94 und 95 1,3  entspricht
 92 und 93 1,4
 

 91 1,5  eine Leistung, die 
 90 1,6  den Anforderungen 
 89 1,7 gut voll entspricht
 88 1,8  

 87 1,9  

 85 und 86 2,0  

 84 2,1  

 83 2,2  

 82 2,3  

 81 2,4  

 

 79 und 80 2,5  eine Leistung, die 
 78 2,6  den Anforderungen 
 77 2,7 befriedigend im Allgemeinen 
 75 und 76 2,8  entspricht

 74 2,9  

 72 und 73 3,0  

 71 3,1  

 70 3,2  

 68 und 69 3,3  

 67 3,4  

 65 und 66 3,5  eine Leistung, die 
 63 und 64 3,6  zwar Mängel aufweist,  

 62 3,7 ausreichend aber im Ganzen den 

 60 und 61 3,8  Anforderungen noch 
 58 und 59 3,9  entspricht

 56 und 57 4,0  

 55 4,1  

 53 und 54 4,2  

 51 und 52 4,3  

 50 4,4  

 48 und 49 4,5  eine Leistung, die den 
 46 und 47 4,6  Anforderungen nicht
 44 und 45 4,7 mangelhaft  entspricht, jedoch 

 42 und 43 4,8  erkennen lässt, dass 

 40 und 41 4,9  gewisse Grundkenntnisse 

 38 und 39 5,0  noch vorhanden sind

 36 und 37 5,1  

 34 und 35 5,2  

 32 und 33 5,3  

 30 und 31 5,4  

 

 Punkte Note als  Note in Worten Definition
  Dezimalzahl 

 25 bis 29 5,5  eine Leistung, die den 

 20 bis 24 5,6   Anforderungen nicht 
 15 bis 19 5,7 ungenügend entspricht und bei der

 10 bis 14 5,8   selbst Grundkenntnisse 

 5 bis 9 5,9  fehlen

 0 bis 4 6,0
  


